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1140 Deutsche Mark (Berechnungsgnmdlage) neu festgesetzt. 
Die Unfallrente beträgt bei einem Körperschaden von 100 Pro
zent zwei Drittel des im Satz 1 genannten Betrages. Bei einem 
geringeren Körperschaden wird der Teil der Rente gezählt, 
der dem Grad des Körperschadens entspricht.

(2) Die zu Unfallrenten gewährten Kinderzuschläge werden 
in Höhe von 10 Prozent der Rente neu festgesetzt. Ehegatten
zuschläge werden in unveränderter Höhe weitergezahlt.

(3) Die Gewährung von Festbeträgen entfällt.

(4) Die Unfallrenten einschließlich der Zuschläge werden 
auf 85 Prozent der Berechnungsgrundlage begrenzt.

§5
Unfallhinterbliebenenrenten

(1) Unfallhinterbliebenenrenten werden auf der Grundlage 
eines durchschnittlichen monatlichen Bruttoarbeitsverdienstes 
von 1140 Deutsche Mark (Berechnpngsgrundlage) neu fest
gesetzt. Die Gewährung von Festbeträgen entfällt.

(2) Werden mehrere Unfallhinterbliebenenrenten gezahlt, 
so dürfen sie zusammen 80 Prozent der Berechnungsgrund
lage nicht übersteigen. Ist der Gesamtzahlbetrag der bishe
rigen Unfallhinterbliebenenrenten höher, wird er ln dieser 
Höhe in Deutscher Mark weitergezahlt

§ 6
Obergangsrenten

Übefgangsrenten bei Arbeitsplatzwechsel im Zusammen
hang mit einer Berufskrankheit werden in Höhe der Ver
dienstminderung gezahlt, höchstens in Höhe von 50 Prozent 
der Unfallrente, die nach einem durchschnittlichen monat
lichen Bruttoarbeitsverdienst von 1140 Deutsche Mark bei 
einem Körperschaden von 100 Prozent zu zahlen wäre.

§7
Kriegsbeschädigtenrenten

(1) Kriegsbeschädigtenrenten werden in Höhe von 70 Pro
zent eines durchschnittlichen monatlichen Nettoarbeitsver
dienstes von 960 Deutsche Mark neu festgesetzt Die in voller 
Höhe gezahlten Kriegsbeschädigtenrenten betragen somit 
672 Deutsche Mark monatlich.

(2) Wird neben der Kriegsbeschädigtenrente Einkommen 
erzielt, ist das Einkommen zur Hälfte auf die Kriegsbeschä
digtenrente einschließlich der Zuschläge für den Ehegatten 
und die Kinder anzurechnen. Die Kriegsbeschädigtenrente 
beträgt mindestens 150 Deutsche Mark monatlich. Die An
rechnung des Einkommens entfällt ab Erreichen des Renten
alters sowie beim Bezug von Blinden- und Sonderpflegegeld.

(3) Alters- und Invalidenrentner, die bis zum Beginn dieser 
Rente eine Kriegsbeschädigtenrente bezogen haben, erhalten 
auf Antrag neben ihrer Alters- oder Invalidenrente eine 
Kriegsbeschädigtenrente in Höhe von 150 Deutsche Mark mo
natlich.

(4) Besteht Anspruch auf Kriegsbeschädigtenrente und Al
ters- oder Invalidenrente und ist die Kriegsbeschädigtenrente 
gemäß Absatz 1 die höhere Leistung, ist an ihrer Stelle die 
Alters- oder Invalidenrente zuzüglich einer Kriegsbeschädig
tenrente in Höhe von 150 Deutsche Mark zu zahlen, wenn 
es für den Rentner günstiger ist.

(5) Kriegsbeschädigtenrente wird auf Antrag auch gewährt, 
wenn ein Körperschaden von mindestens 662/з Prozent durch 
unmittelbare Kriegseinwirkung auf Zivilpersonen entstan
den ist.

§ 8
Anspruch auf mehrere Renten 

der Sozialversicherung

(1) Die als zweite Leistung gezahlten Alters- oder Inva
lidenrenten werden in Abhängigkeit vom Jahr des Renten
beginns und der Anzahl der Arbeitsjahre entsprechend den

in der Anlage festgelegten Prozentsätzen erhöht. Sind diese 
Renten entsprechend der Anlage nicht zu erhöhen, werden 
sie-in der bisherigen Höhe in Deutscher Mark weitergezahlt.

(2) Die als zweite Leistung gezahlten Unfallrenten werden 
gemäß § 4 neu festgesetzt und in Höhe von 50 Prozent dieser 
Rente gezahlt.

(3) Die als zweite Leistung gezahlten Witwen-(Witwer-) 
Renten werden in Höhe von 90 Deutsche Mark monatlich ge
zahlt, soweit sich aus der Ableitung von der Rente des Ver
storbenen nach der Angleichung kein höherer Anspruch er
gibt.

(4) Die als zweite Leistung gezahlten Unfallhinterbliebenen
renten werden gemäß § 5 neu festgesetzt und in Höhe von 
25 Prozent dieser Rente gezahlt.

§9
Weitere Rentenansprüche

Die von der Sozialversicherung gezahlten
— Bergmannsrenten nach den §§ 42 bis 44 der Verordnung 

vom 23. November 1979 über die Gewährung und Berech
nung von Renten der Sozialpflichtversicherung — Renten
verordnung —1 (nachfolgend Rentenverordnung genannt)

— Übergangshinterbliebenenrenten nach § 20 der Rentenver
ordnung

— Unterhaltsrenten an geschiedene Ehegatten nach § 49 der 
Rentenverordnung

— Zuschläge zu Alters-, Invaliden- und Kriegsbeschädigten
renten nach den §§ 17 und 18 der Rentenverordnung

— Renten nach der Verordnung vom 25. Juni 1953 über die 
Neuregelung der freiwilligen Versicherungen in der So
zialversicherung (GBl. Nr. 80 S. 823)

— Zusatzrenten nach der Verordnung vom 28. Januar 1947 
über die freiwillige und zusätzliche Versicherung in der 
Sozialversicherung (A. u. S. 1947, S. 102)

— Zusatzrenten nach der Verordnung vom 15. März 1968 über 
die freiwillige Versicherung auf Zusatzrente bei der Sozial
versicherung (GBl. II Nr. 29 S. 154) und

— Pflegegelder, Blindengelder sowie Sonderpflegegelder nach 
den §§ 55 bis 62 der Rentenverordnung

werden in bisheriger Höhe in Deutscher Mark weitergezahlt.

Zweiter Abschnitt

Gewährung und Berechnung der nach dem 30. Jnni 1990 
entstehenden Rentenansprüche

§ 10

Alters- und Invalidenrenten

(1) Alters- und Invalidenrenten aus der Sozialpflichtver
sicherung werden nach den Bestimmungen der Rentenver- 
ordnurig festgesetzt. Bei der Berechnung des beitragspflich
tigen monatlichen Durchschnittsverdienstes im Berechnungs
zeitraum ist für die Zeit bis zum 30. Juni 1990 der beitrags
pflichtige Verdienst bis zu 600 Mark monatlich und für die 
Zeit ab 1. Juli 1990 der beitragspflichtige Verdienst bis zu der 
ab diesem Zeitpunkt geltenden Beitragsbemessungsgrenze zu
grunde zu legen.

(2) Die freiwillige Zusatzrentenversicherung der Sozialver
sicherung wird mit Wirkung vom 30. Juni 1990 geschlossen. 
Zusatzalters- und Zusatzinvalidenrenten aus der freiwilligen 
Zusatzrentenversicherung werden für die bis zum 30. Juni 
1990 auf der Grundlage der Gesamtzeit der Zugehörigkeit und 1

1 Z. Z. gilt die (l.) Verordnung über die Gewährung und Berechnung 
der Renten der Sozialpflichtversicherung - (1.) Rentenverordnung - 
vom 23. November 1979 (GBl. I Nr. 43 S. 401) zuletzt geändert durch die 
Verordnung über die Änderung oder Aufhebung von Rechtsvorschrif
ten vom 28. Juni 1990 (GBl. I Nr. 38 S. 509)


